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RS OGH 1972/4/18 8Ob72/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1972

Norm

KO §21

Rechtssatz

Im Falle eines vom Masseverwalter aufrecht erhaltenen Vertrages hat der andere Teil diesem gegenüber dieselben

Rechte und Einwendungen wie gegenüber dem Gemeinschuldner; er kann daher auch Anfechtungsrechte oder

Auflösungstatbestände geltend machen (Bartsch - Pollak, I, 125).
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